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  An die Direktionen 

 

der Grundschulsprengel 

der stufenübergreifenden Schulsprengel 

der Mittel- und Oberschulen 

der anerkannten und gleichgestellten Schulen 

 

Herrn Bildungsdirektor Gustav Tschenett 

An die Direktionen der Schulen der Berufsbildung 

  
Bozen, 09.04.2020  

  
Bearbeitet von: 

Sigrun Falkensteiner 
Tel. 0471 41 75 10 

Sigrun.Falkensteiner@schule.suedtirol.it 

 

 

 

Zur Kenntnis: 

  BH 

 

  

Mitteilung 

 

 

Abschluss des Schuljahres 2019/2020 – Ministerialdekret Nr. 22 vom 8. April 2020 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 6. April 2020 ein Gesetzesdekret (Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22) 

beschlossen, welches verschiedene Bestimmungen rund um den weiteren Verlauf bzw. den Abschluss des 

Schuljahres 2019/2020 enthält.  

 

Alle Regelungen zur staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule sind in einer eigenen Mitteilung 

veröffentlicht. Im Folgenden eine Übersicht über alle anderen Bereiche, die zum Teil mit Dekret des 

Unterrichtsministeriums noch detailliert geregelt werden können.  

 

Daher vorab:  

 

Das Dekret definiert noch nicht, wann es eine Rückkehr in die Schule gibt. Der vielfach genannte 18. Mai 

wird lediglich als „Stichtag“ für verschiedene Regelungen, vor allem zu den staatlichen Abschlussprüfungen 

(MS und OS) genannt. 

 

Das Dekret definiert ebenfalls nicht, ob alle Schüler*Innen automatisch versetzt werden. Es benennt 

dies nur als Möglichkeit, die mit Dekret des Unterrichtsministeriums beschlossen werden könnte. 

 

Somit sind die folgenden Beschreibungen, vor allem in Bezug auf die Bewertung, als richtungsweisend 

anzusehen: 

 

Bewertung am Ende des Schuljahres: 

• Die Bewertung stützt sich auf die Bewertungen und Beobachtungen des ganzen Jahres, einschließlich 

der Zeit des Fernunterrichts, wobei neben den Leistungen auch der Einsatz während des 

Fernunterrichts berücksichtigt werden muss. 

• Sofern der Unterricht in diesem Schuljahr nicht wieder aufgenommen wird und die Lehrpersonen nicht 

in die Schule zurückkommen, kann die Schlussbewertung über online-Sitzungen vorgenommen 

werden. Die Modalitäten dafür werden gegebenenfalls noch definiert. 
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• Sollten Schüler*innen Lücken beim Kompetenzerwerb aufweisen, plant die Schule geeignete Wege, 

um den Kompetenzerwerb im kommenden Schuljahr zu fördern. Beginnend ab dem 01. September 

2020 kann die Schule auch spezielle Aufholmaßnahmen gestalten. 

 

Abschlussprüfung der Unterstufe: 

• Keine verpflichtende Teilnahme an den INVALSI-Tests als Zulassungsvoraussetzung 

 

Sofern es innerhalb 18. Mai eine Rückkehr in die Schule gibt: 

• Möglicher Verzicht auf einen oder mehrerer Prüfungsteile (schriftlich) 

 

Sofern es erst nach dem 18. Mai oder keine Rückkehr in diesem Schuljahr in die Schule gibt: 

• Alle Prüfungsteile entfallen 

• Die Bewertung erfolgt auf der Basis der Bewertung des Jahres und auf einer von den Schüler*innen 

erarbeiteten „Facharbeit“. Die Kriterien für die Erstellung und Bewertung dieser „Facharbeit“ sind noch 

zu definieren.  

 

Im Gegensatz zu diesen Regelungen, die noch weiterer Folgeregelungen bedürfen, gibt es im Dekret eine 

klare Aussage zu allen Ausflügen und unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen: 

 

Ausflüge, Lehrfahrten, unterrichtsbegleitende Veranstaltungen: 

• Alle Lehrfahrten, Ausflüge und unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen sowie ähnliche Aktivitäten 

bleiben für die Dauer des Schuljahres ausgesetzt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulamtsleiterin 

Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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